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Liebe Mandantin,
lieber Mandant!
Am 6.5.2006 sind zwei weitere Gese-
tze in Kraft getreten: das Gesetz zur 
steuerlichen Förderung von Wachs-
tum und Beschäftigung und das Gesetz 
zur Eindämmung missbräuchlicher 
Steuergestaltungen (vgl. zu den einzel-
nen Regelungen und ihrer jeweiligen 
zeitlichen Wirksamkeit unsere Ausgabe 
Mai 2006). Ergänzend zu den in unserer 
letzten Ausgabe gemachten Ausführun-
gen, weisen wir noch darauf hin, dass 
die Beschränkung der Anwendung der 
1 %-Regelung auf Fahrzeuge des not-
wendigen Betriebsvermögens erstmals 
für Wirtschaftsjahre gilt, die nach dem 
31.12.2005 beginnen. 

Viel Erfolg!

Ihr Steuerberater
Harald Müller

Grenzwerte. Steuerliche 
Buchführungspflichtgren-
zen und der Gesamtbetrag 

bei Kleinbetragsrech-
nungen werden erhöht.

...weiter auf Seite 2

Vorsteuerberichtigung zu beschränken.	
Einen Datenschutzbeauftragten müssten 
nach dem Entwurf nur noch Unternehmen 
bestellen, die mindestens zehn statt bis-
her fünf Mitarbeiter damit beschäftigen, 
personenbezogene Daten zu verarbeiten.

Gesetzentwurf zur Änderung des Betriebs- 
rentengesetzes
Die Bundesregierung hat zudem einen	
Entwurf eines zweiten Gesetzes zur Än-	
derung des Betriebsrentengesetzes verab-	

schiedet. Als Träger der ge-	
setzlichen Insolvenzsiche-
rung der betrieblichen Al-
tersversorgung zahlt der 
Pensions-Sicherungs-Ver-
ein aG im Falle der Insol-

venz des Arbeitgebers die Betriebsrenten 
an die Versorgungsberechtigten. Hierfür 
erhebt er Beiträge bei den Mitgliedsar-
beitgebern. Bei der Beitragskalkulation 
bleiben bisher die zu sichernden unverfall-
baren Anwartschaften von Arbeitnehmern 
insolvent gewordener Betriebe außer Be-
tracht. 
Dadurch wird die Ausfinanzierung insol-
venzbedingter Lasten zT weit in die Zu-
kunft verschoben. 

Im Folgenden erläutern wir Ihnen wich-
tige Eckpunkte zweier aktueller Ge-
setzentwürfe. Bitte beachten Sie, dass 
insoweit Änderungen noch möglich sind, 
bis das Gesetzgebungsverfahren abge-
schlossen ist. 

Entwurf eines Mittelstandsentlastungsge-
setzes
Am 25.4.2005 hat die Bundesregierung 
den Entwurf eines Gesetzes zum Abbau 
bürokratischer Hemmnisse insbesonde-
re in der mittelständischen 
Wirtschaft verabschiedet.	
Hiernach ist ua. geplant, 
die steuerliche Buchfüh-
rungspflichtgrenze im Ka-	
lenderjahr auf 500.000 € 
anzuheben. Dies soll für Umsätze gel-
ten, die nach dem 31.12.2006 beginnen. 	
Eine Übergangregelung soll sicherstellen, 
dass Steuerpflichtige keine Mitteilung 
über den Beginn der Buchführungspflicht 
erhalten, wenn sie zwar nach bisheri-	
gem Recht buchführungspflichtig waren, 
nicht jedoch nach neuem Recht. 
Zudem ist vorgesehen, den für die Klein-
betragsrechnungen geltenden Gesamt-	
betrag von gegenwärtig 100 € auf 150 €	
zu erhöhen sowie die Verpflichtung zur 

Gesetzesentwürfe
Mittelstandsentlastungs- und Betriebsrentengesetz
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Wirtschaftsrecht
lücke soll auf 15 Jahre verteilt werden.

Eine Umstellung der Finanzierung wäre 
kurz- und mittelfristig mit erhöhten Be-
triebsausgaben für die insolvenzsiche-
rungspflichtigen Arbeitgeber verbunden, 
weil die Mittel zur Ausfinanzierung der in 
der Vergangenheit bereits entstandenen 
und künftig neu entstehenden Betriebs-
rentenanwartschaften früher gezahlt wer-
den müssten als bisher. 

Diese Änderungen würden am Tag nach der 
Verkündung des Gesetzes in Kraft treten.

Künftig soll das Finanzierungsverfahren 
auf vollständige Kapitaldeckung umge-
stellt werden. Hierfür sieht der Gesetzent-
wurf vor, dass
•	in Zukunft neben den Versorgungsan-

sprüchen auch die zu sichernden An-
wartschaften periodengerecht bereits im 
Jahr der Insolvenz von den insolvenzsi-
cherungspflichtigen Unternehmen ausfi-
nanziert werden und

•	die bereits in der Vergangenheit aufgelau-
fenen Anwartschaften nachfinanziert wer-
den. Die Nachfinanzierung der Deckungs-

Fortsetzung von Seite 1 „Gesetzesentwürfe: Mittelstandsentlastungs- und Betriebsren-
tengesetz“

tens sechs Jahre ununterbrochen zum 
Anlagevermögen einer inländischen Be-
triebsstätte gehört haben, und 

2.	die angeschafften oder hergestellten 
Wirtschaftsgüter mussten auch zum An-
lagevermögen einer inländischen Be-
triebsstätte des Steuerpflichtigen gehört 
haben. 

Die Krux: Mit der Einführung des § 6b Ab-
satz 10 Einkommensteuergesetz durch das 
Steuerentlastungsgesetz 1999/2000/2002 
hatte sich der Gesetzgeber von der bisher 
herrschenden gesellschafterbezogenen Be-
trachtungsweise getrennt und der Minder-
meinung angeschlossen, demzufolge diese 
Vorschrift gesellschaftsbezogen auszule-
gen sei. Diese Vorschrift war in den Ver-
anlagungszeiträumen 1999 bis 2001 – und 
damit auch im Streitjahr – gültig. 

Folglich konnte im vorliegenden Streitfall 
– nach Ansicht des BFH zu Recht – der 
Gewinn aus der Veräußerung eines Wirt-
schaftsguts aus dem Sonderbetriebsver-
mögen eines Mitunternehmers nicht mehr 
anteilig auf Investitionen im Gesamthand-
vermögen einer anderen Personengesell-
schaft (an der der Mitunternehmer eben-
falls beteiligt ist) übertragen werden.

In der Vergangenheit konnten die stillen 
Reserven, die infolge der Veräußerung 
eines zum Sonderbetriebsvermögen eines 
Gesellschafters gehörenden Wirtschafts-
guts aufgedeckt wurden, nicht auf Reinves-
titionen im Gesamthandvermögen einer 
Schwestergesellschaft übertragen werden 
(§ 6b Absatz 10 des Einkommensteuer-
gesetzes in der Fassung des Steuerentlas-
tungsgesetzes 1999/2000/2002). Nach ei-	
ner aktuellen Entscheidung des Bundesfi-
nanzhofs (BFH) gilt dies auch für den Fall, 
dass der veräußernde Gesellschafter als 
Einziger am Vermögen der Schwesterge-
sellschaft beteiligt war. 

Die im Streitjahr 1999 geltenden Vor-
schriften sahen Folgendes vor: Verkäufer 
von Immobilien, die im Verkaufsjahr oder 
im vorangegangenen Wirtschaftsjahr an-
geschafft oder hergestellt worden waren, 
konnten im Veräußerungsjahr von den 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten 
einen Betrag bis zur Höhe des bei der 
Veräußerung entstandenen Gewinns 
abziehen. 

Wichtige Voraussetzungen hierfür: 
1.	Die veräußerten Wirtschaftsgüter muss-

ten im Zeitpunkt des Verkaufs mindes-

Stille Reserven 
Übertragung nur eingeschränkt möglich

Berücksichtigung von 
Mutterschutzzeiten bei 
der Arbeitslosenversi-
cherung
In dem Zeitraum vom 1.1.1998 bis 
zum 31.12.2002 sah eine gesetzliche 
Regelung vor: Zeiten, in denen Frauen 
wegen der mutterschutzrechtlichen 
Beschäftigungsverbote ihre versiche-
rungspflichtige Beschäftigung unter-
brachen, werden bei der Berechnung 
der Anwartschaftszeit in der gesetz-
lichen Arbeitslosenversicherung nicht 
berücksichtigt. 

Dies ist mit dem Schutz- und Für-
sorgeanspruch der Mutter nach dem 
Grundgesetz nicht zu vereinbaren, so 
das Bundesverfassungsgericht (BVer-
fG) in einer aktuellen Entscheidung. 

Begründung: Wenn der Gesetzgeber in 
dem Mutterschutzgesetz vorschreibt, 
dass Frauen sechs Wochen vor und 
acht Wochen nach der Entbindung 
nicht beschäftigt werden dürfen, so 	
ist er auch gehalten, die sich aus die-
sem Verbot unmittelbar ergebenden 
sozialrechtlichen Nachteile soweit wie 
möglich auszugleichen. 

Ansonsten bliebe der mit den Beschäf-
tigungsverboten angestrebte Schutz 
von Mutter und Kind unvollständig. 
Der Gesetzgeber ist jetzt verpflichtet, 
bis zum 31.3.2007 für den betroffenen 
Zeitraum eine verfassungskonforme 
Regelung zu treffen. 

Hinweis: Gerichts- und Verwaltungs-
verfahren, die noch nicht rechts- oder 
bestandskräftig abgeschlossen sind, 
bleiben ausgesetzt bzw. sind auszu-
setzen. Auf diese Weise sollen die 
Betroffenen von der entsprechenden 
Neuregelung profitieren können. 

Zwar bleiben bereits bestandskräf-
tige Entscheidungen von diesem Be-	
schluss unberührt; das BVerfG hat	
jedoch darauf hingewiesen, dass es 
dem Gesetzgeber unbenommen sei, 
die Wirkung dieser Entscheidung auch 
auf bereits bestandskräftige Bescheide 
zu erstrecken.
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Unser Tipp:

Kapitalanleger

Nicht steuerfrei: 
Freiaktien anstelle einer Bardividende

Bei einer Kapitalerhöhung einer Kapi-
talgesellschaft durch die Umwandlung 
von Rücklagen in Nennkapital gehört 
der Wert der neuen Anteilsrechte bei 
den Anteilseignern nicht zu den steu-
erpflichtigen Einkünften (Gesetz über 
die steuerrechtlichen Maßnahmen bei 
Erhöhung des Nennkapitals aus Ge-
sellschaftsmitteln). Eine solche Steu-
erbefreiung greift jedoch nicht ein, 
wenn diese Freiaktien die Bardividen-
de ersetzen. 

In einem jetzt vom Bundesfinanzhof 
(BFH) entschiedenen Fall sah die Sat-
zung einer niederländischen Kapital-
gesellschaft für den Aktionär die Mög-
lichkeit vor, statt Dividenden Frei-	
aktien zu beziehen. Nach Auffassung 
des BFH stellen diese Freiaktien beim 
Aktionär Einnahmen aus Kapitalver-
mögen dar. 

Betriebsgeheimnisse
Schutz gestärkt

Wettbewerbern sämtliche Kalkulations- 
und Genehmigungsunterlagen des Bonner 
Konzerns offen zu legen – eine brisante 
Offenbarung. Denn auf deren Grundlage 
hatte die Netzagentur dessen Entgelte für 
einen Zugang zum Telekommunikations-
netz genehmigt. 

Eine so umfassende Offenlegung von 
Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen ver-
stoße jedoch gegen die Berufsfreiheit, 
urteilte das Verfassungsgericht. Es reiche 
nicht aus, dass das BVerwG eine Heraus-
gabe von Informationen nur bei „existenz-
bedrohenden oder nachhaltigen Nachtei-
len“ ablehnen wollte. 

Das Bundesverfassungsgericht hat den 
Rechtschutz der Wettbewerber eines 
früheren Monopolunternehmens einge-
schränkt. Die Karlsruher Richter gaben 
einer Verfassungsbeschwerde der Deut-
schen Telekom statt. 

Das Unternehmen kann nun darauf beste-
hen, dass zahlreiche Seiten seiner Kalkula-
tionsunterlagen geschwärzt  werden, bevor 
seine Konkurrenten Entscheidungen der 
Netzagentur vor den Verwaltungsgerich-
ten überprüfen lassen. 
Die Regulierungsbehörde war vom Bun-
desverwaltungsgericht (BVerwG) zunächst 
verpflichtet worden, gegenüber Telekom-

onen. Es bedarf also nicht der Vorlage von 
Investitionsplänen. 

Andererseits darf aber die Bildung von 
Rücklagen bzw. der Abzug entsprechender 
Betriebsausgaben nach ständiger BFH-
Rechtsprechung auch nicht „ins Blaue 
hinein“ erfolgen. Die voraussichtliche In-	
vestition muss deshalb bereits bei Bildung 
der Rücklage bzw. beim Betriebsaus-	
gabenabzug so konkret und genau be-
zeichnet werden, dass im Investitionsjahr 
festgestellt werden kann, ob sie tatsäch-	
lich auch dem entspricht. Das erfordert 
bereits zu diesem Zeitpunkt konkrete An-
gaben zur Funktion des noch nicht vor-
handenen Wirtschaftsguts.

Nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs 
(BFH) genügt es bei Einnahmeüber-
schussrechnern für den Betriebsausga-
benabzug, wenn die notwendigen Anga-
ben zur Funktion des Wirtschaftsguts und 
zu den voraussichtlichen Anschaffungs- 
bzw. Herstellungskosten in einer zeitnah 
erstellten Aufzeichnung festgehalten wer-
den. Diese Aufzeichnung müsse dabei in 
den steuerlichen Unterlagen des Steuer-
pflichtigen aufbewahrt und auf Verlangen 
jederzeit zur Verfügung gestellt werden. 

Das Dilemma: Das Einkommensteuerge-
setz enthält im Zusammenhang mit der 
Bildung von Rücklagen keine Regeln über 
den Nachweis der künftigen Investiti-

Ansparabschreibung
Anforderungen bei der Gewinnermittlung Umzugsbedingte Fahrzeitverände-

rungen als Werbungskosten

Umzugskosten sind als Werbungs-
kosten abziehbar, wenn der Umzug 
nahezu ausschließlich beruflich ver-
anlasst ist. So verhält es sich zB, 
wenn sich durch den Umzug der er-
forderliche Zeitaufwand für den Weg 
zwischen Wohnung und Arbeitsstätte 
wesentlich vermindert. 

Von einer solchen wesentlichen Ver-
kürzung sprechen Finanzverwaltung 
und Rechtsprechung, wenn die Fahrt-
zeit zur Arbeit mindestens um eine 
Stunde täglich verkürzt wird.

Nach Auffassung des Bundesfinanz-
hofs ist allerdings bei zusammen zur 
Einkommensteuer veranlagten Ehe-
gatten, die beide berufstätig sind, zu 
beachten, dass die sich jeweils erge-
benden Fahrzeitveränderungen nicht 
zusammenzurechnen sind. 

Sie sind also weder zu addieren noch 
zu saldieren.
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Wichtige Zahlungstermine im Juni 2006

Arbeitgeber/
Arbeitnehmer

12.6.	 Umsatzsteuer* mtl. für April (mit Fristverlängerung bei 1/11 Abschlag)
	 	 Umsatzsteuer* mtl. für Mai (ohne Fristverlängerung)
	 	 Lohnsteuer*, Solidaritätszuschlag*, Kirchensteuer* je mtl. für Mai; Ein-

kommen- bzw. Körperschaftsteuer*, Solidaritätszuschlag*, Kirchen-
steuer* je bei viertelj. Abführung für das II. Quartal 06

*Hinweis:	 Zahlungsschonfrist bis zum 15.6.2006 (bzw. bis zum 16.6.2006, so-	
	 	 fern Fronleichnam ein Feiertag ist). Diese Schonfrist gilt nicht bei Bar-	
	 	 zahlungen und Zahlungen per Scheck.

28.6.	 Sozialversicherungsbeiträge Juni und Sozialversicherungsbeiträge 1/6 	
	 	 Januar (bei gestelltem Stundungsantrag)

Kapitalanleger
Verrechenbarkeit von Spekulationsverlusten

Die erforderlichen Angaben für 
ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch

Erhält ein Arbeitnehmer von sei-
nem Arbeitgeber die Erlaubnis, einen 
Dienstwagen auch privat zu nutzen, so 
muss er den damit verbundenen geld-
werten Vorteil als Arbeitslohn ver-
steuern. Nach dem Einkommensteuer-
gesetz wird der Vorteil monatlich pau-
schal mit 1 % des Bruttolistenpreises 
bewertet (1 %-Regelung). 

Alternativ kann der Arbeitnehmer je-	
doch auch das Verhältnis der pri-
vaten Fahrten zu den übrigen Fahr-	
ten durch ein ordnungsgemäßes Fahr-	
tenbuch nachweisen.

Da der Begriff des „ordnungsgemäßen 
Fahrtenbuchs“ gesetzlich nicht näher 
bestimmt ist, kommt es hinsichtlich 
der hierfür erforderlichen Angaben 
immer wieder zu Auseinanderset-
zungen mit der Finanzverwaltung. 

Als Faustregel gilt: 
Grundsätzlich muss ein ordnungsge-
mäßes Fahrtenbuch zu den beruflichen 
Reisen Angaben 
1.	zum Datum, 
2.	zum Reiseziel, 
3.	zum aufgesuchten Kunden bzw. 	

	zum Gegenstand der dienstlichen 	
	Verrichtung und 

4.	zu dem bei Abschluss der Fahrt er	
	reichten Gesamtkilometerstand des 	
	Fahrzeugs enthalten. 

Nach einer aktuellen Entscheidung 
des Bundesfinanzhofs können dabei 
mehrere Teilabschnitte einer ein-
heitlichen beruflichen Reise mit-	
einander zu einer zusammenfassen-
den Eintragung verbunden werden. 	
Hierfür genügt es, den am Ende der 
Reise erreichten Kfz-Gesamtkilome-
terstand zu vermerken, wenn zusätz-
lich die einzelnen Kunden oder Ge-
schäftspartner im Fahrtenbuch in der 
entsprechenden zeitlichen Reihenfol-
ge aufgeführt werden.

eines jeden Veranlagungszeitraums ver-
bleibende Verlustvortrag gesondert festzu-
stellen sei.

Dies sieht der Bundesfinanzhof nun jedoch 
anders: Nach einer neuen Entscheidung 
bedarf es gerade keines gesonderten Fest-
stellungsverfahrens. Denn weder im Ge-
setz sei ein gesondertes Feststellungsver-
fahren für negative Einkünfte aus privaten 
Veräußerungsgeschäften vorgesehen, noch 
ein entsprechender Wille des Gesetzgebers 
erkennbar, so die Richter. Über die Ver-
rechnung nicht ausgleichsfähiger Verluste 
aus privaten Veräußerungsgeschäften müs-
se vielmehr in dem Veranlagungszeitraum 
entschieden werden, in dem die verrechen-
baren positiven Einkünfte aus solchen Ge-
schäften erzielt werden.

Der Spekulationsgewinn im Einkommen-
steuerrecht bezeichnet den Gewinn aus 
einem privaten Veräußerungsgeschäft. Er ist 
bei Wertpapieren steuerpflichtig, wenn der 
Zeitraum zwischen Anschaffung und Ver-
äußerung nicht mehr als ein Jahr beträgt. 

Bis zum Jahr 1998 konnten Verluste aus 
privaten Veräußerungsgeschäften nur mit 
Spekulationsgewinnen aus demselben Ka-
lenderjahr ausgeglichen werden. Ab 1999 
wurde das Gesetz dahingehend neu ge-
fasst, dass diese Spekulationsverluste die 
entsprechenden Gewinne aus dem Vorjahr 
bzw. den späteren Jahren mindern. 
Hinsichtlich der Verrechenbarkeit dieser 
Verluste hatte die Finanzverwaltung in 
einem Schreiben des Bundesfinanzminis-
teriums ausgeführt, dass der am Schluss 


